04. August 2011 /  Von Melanie Schweinfurth
Im Fall Timo bleibt das Ministerium hart

An der Schule in Habitzheim sollen Klassen trotz des pflegebedürftigen Kindes zusammengelegt werden

HABITZHEIM.  Auf seinen Begleithund „Flash“ kann sich Timo Rödig (10) aus Habitzheim in jeder Situation verlassen. Vom hessischen Kultusministerium fühlt sich Timos Mutter hingegen im Stich gelassen.

Großpudel „Flash“ ist stets an Timos Seite. Der Behindertenbegleithund und der zehnjährige Junge sind ein eingespieltes Team. Wegen einer Muskelerkrankung ist Timo auf den Rollstuhl angewiesen, kann verschiedene alltägliche Aufgaben nicht allein bewältigen. Ob es ums Anziehen geht oder darum, heruntergefallene Gegenstände aufzuheben – der Hund ist immer zur Stelle, wenn er Hilfe braucht.

„Flash ist seit eineinhalb Jahren bei uns“, sagt Timos Mutter Sandra Rödig, während sie ihren Sohn und seinen vierbeinigen Freund beim Herumtollen beobachtet. In ihrem Blick liegt eine Mischung aus Besorgnis und Enttäuschung. „Wenn wir vom Ministerium nur halb soviel Unterstützung bekämen …“, sagt sie leise und bricht den Satz ab.

Doch das ist unwahrscheinlich, denn das hessische Kultusministerium muss in diesem Jahr 45 Millionen Euro einsparen. Am einfachsten sei dies in kleinen Schulen wie der Hasselbach-Grundschule in Habitzheim zu erreichen, sind sich Sandra Rödig, sowie Lehrerinnen und Elternbeirat der Mini-Schule, die im vergangenen Schuljahr von nur 51 Kindern besucht wurde, sicher. Sie haben den Eindruck, dass Timo „zu den Einsparpotenzialen gehört“.

„Vor Timos Einschulung wurden verschiedene Maßnahmen durchgeführt, damit er eine Regelschule an seinem Wohnort besuchen kann“, erzählt Elternbeiratsvorsitzender Holger Trietsch. Die Außentreppe des alten Gebäudes wurde mit einem Lift versehen, Timos Klasse wird ausschließlich im barrierefreien Erdgeschoss unterrichtet, ein Integrationshelfer begleitet den Jungen seit der Einschulung durch den Schulalltag. „Timo soll nicht zu lange in einer Position sitzen. Während des Unterrichts muss er sich ab und zu hinlegen. Dafür und für seinen Rollstuhl braucht er genügend Platz im Klassenraum“, erklärt Trietsch. Bisher kein Problem, denn die Klassengröße blieb stets unter 20 Kinder. „Mehr sollen es nicht sein, denn jedes weitere Kind bedeutet weniger Platz und eine höhere Ansteckungsgefahr. Für Timos schwaches Immunsystem könnte eine Grippe dramatische Folgen haben.“

Im kommenden Schuljahr sind die Voraussetzungen erstmals nicht optimal: Dritte und vierte Klasse werden zusammengelegt, da die dritte Klasse aus nur neun Schülern besteht. Eine Klasse kann jedoch erst ab 13 Schülern gebildet werden, so steht es in einer Verordnung des Kultusministeriums. Zusammen mit dem vierten Jahrgang sind es 22 Schüler, die zusammen unterrichtet werden sollen. „Es gibt aber auch eine Verordnung, die besagt, dass Integrationsklassen, also Klassen, die von einem behinderten Kind besucht werden, nicht mehr als 20 Schüler haben sollen. Das wäre auch für die anderen Kinder besser“, sagt Trietsch.

Um zu erreichen, dass die beiden Klassen nicht zusammengelegt werden, wandten sich Timos Eltern, der Elternbeirat und die Schulleitung ans Kultusministerium und das staatliche Schulamt in Darmstadt. Schulamtsleiter Peter Tippe kennt den Fall gut. „Vor drei Jahren wurde die Zuweisung der Lehrerstundenzahl zentralisiert. Seitdem sind nicht mehr die Schulämter zuständig, sondern das Kultusministerium“, erklärt er. Auch er vermutet, dass die Entscheidung auf Sparmaßnahmen beruht. „Die Zusammenlegung zweier Klassen bedeutet den Wegfall einer Lerngruppe. In der Regel heißt das auch, dass eine Lehrerstelle wegfällt oder deren Stundenzahl reduziert wird.“ Würde in der Hasselbachschule eine Ausnahme gemacht, könnte zudem eine Welle von Anträgen auf Reduzierung der Klassengröße das Ministerium überrollen. Zu viele ähnliche Fälle gebe es in Hessen.

Dennoch habe das Schulamt versucht, das Ministerium zu einer Einzelfallentscheidung zu bewegen. „Doch aus Wiesbaden hieß es klar: 22 Kinder sind nicht zu viel, neun dagegen deutlich zu wenig“, sagt Tippe und erläutert: „Die Verordnung über sonderpädagogische Förderung gilt nur für Integrationsklassen, die neu gebildet werden. Besteht eine Klasse bereits, darf die Schülerzahl leicht variieren.“ Zwei Schüler mehr seien Timo also zuzumuten. „Wir müssen die Vorgabe des Ministeriums umsetzen, glücklich sind wir mit dieser Entscheidung aber nicht“, sagt der Schulamtsleiter.

Und Timo? „Er wird in der Hasselbachschule bleiben, auch wenn die neue Klasse zu groß ist“, sagt seine Mutter. „Alle seine Freunde sind dort und die Arbeit der Pädagoginnen ist vorbildlich.“ Timo fügt hinzu: „Woanders werde ich immer seltsam angeguckt, weil ich im Rollstuhl sitze. In der Schule findet das niemand komisch.“ 
